
Stadtverordnetenversammlung Cottbus               20.03.2018 
Ausschuss für Recht, Sicherheit, 
Ordnung und Petitionen 
 
 
 
 
 
 
 
    Niederschrift zur Ausschusssitzung vom 15.03.2018 
 
 
 
 
 
Beginn: 17:30 Uhr 
Ende:  18:30 Uhr 
Ort:  Stadthaus, E. Kästner Platz 1 
 
 
 
 
Teilnehmer: 
 
Frau Kircheis (ab 18:10) Herr Kusyk 
Herr Schreck   Herr Groß 
Herr Weißflog   Frau Mankour   
Herr Lehmann   Herr Seddig 
Frau Kühl   Herr Laurischk 
Herr Schulz   Herr Ehlers 
Herr Richter   Herr Goltz 
Frau Spring-Räumschüssel Herr Kuchta  
 
 
Gäste: siehe Anwesenheitsliste 
 
 
 
 

I. Öffentlicher Teil 
 
 
Zu TOP 1: Bestätigung Tagesordnung 
 
Neuer TOP 3.1.  Lokaler Teilhabeplan zur Umsetzung der Konvention der Vereinten  
                 Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen  
                           „Ein Cottbus für Alle“  - Vorlagen-Nr.:  OB-005/17 
 
 Abstimmung: 7 : 0 : 0 
 
 
Zu TOP 2: Bestätigung Protokoll 
 
 

Abstimmung 7 : 0 : 0 



 
 
Zu TOP  3: Beschlussvorlagen 
 

3.1. Lokaler Teilhabeplan zur Umsetzung der Konvention der Vereinten  
                    Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen  
                               „Ein Cottbus für Alle“ 
                      Vorlagen-Nr.:  OB-005/17 
     
 
Für Frau Wawrzyniak (entschuldigt) gab Herr Richter zur Vorlage Informationen. Fragen gab 
es u.a. zur Finanzierung. Herr Richter beantwortete diese Fragen. 
 
 Abstimmung:  7 : 0 : 0 
 
 
  3.2. Gefahrenabwehrbedarfsplanung gemäß § 3 des Brand- und  
          Katastrophenschutzgesetzes des Landes Brandenburg – Fortschreibung/  
          Evaluierung 2016-2023 
          Vorlagen-Nr.: II-002/18 
 
Herr Specht stellte die Vorlage vor (Anlage). Die Mitglieder äußerten sich positiv zum 
Konzept. 
 
 Abstimmung: 8 : 0 : 0 
 
 
Zu TOP 4: Anträge aus den Fraktionen und der Verwaltung 
 
./. 
 
Zu TOP 5: Informationen und Anfragen aus den Fraktionen und der Verwaltung 
 
./. 
 
Zu TOP 6: Petitionen 
 
Petition Stadtgemeinde Cottbus 
 
Frau Kühl informierte über den Eingang der o.g. Petition. Inhaltlich betreffen die 
Fragestellungen in den beiden Schreiben bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen. Für 
deren (inhaltliche) Beantwortung wird diesseits keine Zuständigkeit beim Ausschuss für 
Recht, Sicherheit, Ordnung, Petitionen der Stadtverordnetenversammlung und/oder der 
Stadt Cottbus gesehen.  
Die Petenten erhalten hierüber ein Schreiben mit dem Hinweis, dass die Zuständigkeit der 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus nicht gegeben ist.  
 
 Abstimmung: 8 : 0 : 0 
 
Zu TOP 7: Verschiedenes 
 
- 
 
 
Kühl 
Stellv. Vorsitzende des Ausschusses 


